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EVP Pfäffikon, 21. Januar 2022 

 

Die Initiantinnen und Initianten 

 

Ursula Longatti, EVP, Russikerstr. 23, 8330 Pfäffikon 

Laura Weidmann, JEVP, Mattenstr. 34, 8330 Pfäffikon 

Ernst Jucker, EVP, Russikerstr. 43, 8330 Pfäffikon 

 

reichen zu Handen des Gemeinderates Pfäffikon ZH im Sinne des Gesetzes über die politischen 
Rechte § 146 ff. folgende Einzelinitiative ein: 
 

Initiative der EVP Pfäffikon zur finanziellen Unterstützung der  

Kinder- und Jugendförderung Pfäffikon 

 

Antrag 

A) In Anlehnung an die Kinder- und Jugendförderung der Stadt Wetzikon wird der 

Gemeinderat beauftragt, die Gründung eines «Förderverein Jugend Pfäffikon» (abgekürzt 

«FJP») anzustossen und vorzubereiten, in welchem parteipolitisch neutrale Vereine mit 

Kinder- und Jugendförderung mit Sitz und Haupttätigkeit in Pfäffikon Mitglied werden 

können. Der FJP ist als Verein nach Vereinsrecht auszugestalten. 

Ziel des FJP ist es, dass Vereine, welche regelmässige Kinder- und Jugendförderung (von 

Kindern und Jugendlichen ab 4 Jahren bis zur Vollendung des 20. Altersjahres mit Wohnort 

in Pfäffikon) betreiben und ausweisen, über den FJP finanziell unterstützt werden. 

Vereine mit Leistungsauftrag sind nicht Bestandteil dieser Initiative. Für sie bleiben die 
aktuellen, individuellen Vereinbarungen und Unterstützungsbeiträge im bisherigen 
Rahmen bestehen. 
 

B) Der Gemeinderat wird beauftragt, dem FJP einen jährlichen Förderbeitrag zur Verteilung 
an die Mitgliedvereine auszurichten. Der Förderbetrag beläuft sich auf mindestens CHF  
60’000.- pro Jahr. Die Generalversammlung des FJP verfasst dafür ein Beitragsreglement, 
welches den Verteilschlüssel und die Voraussetzungen für den Anspruch auf Fördergelder 
im Detail regelt. 
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Die Gemeinde als Geldgeberin ist mit einem Mitglied im Vorstand vertreten, die 
Vertretung wird durch den Gemeinderat bestimmt. Das Beitragsreglement des FJP (und 
Änderungen davon) muss nach der Festsetzung durch die Generalversammlung des FJP 
durch den Gemeinderat genehmigt werden.  
 

C) Der Gemeinderat wird beauftragt, die Gründungsversammlung einzuberufen, zu 
organisieren und durchzuführen. Er zieht dazu einige Vertreterinnen und Vertreter von 
interessierten zukünftigen Mitgliedvereinen und ein bis zwei Mitglieder der Initiativgruppe 
bei. 

Begründung 

• In der Gemeinde Pfäffikon fehlt ein verbindliches, einheitliches und übersichtliches 

Konzept zur finanziellen Unterstützung von Vereinen mit regelmässigen Aktivitäten für 

Kinder und Jugendliche. 

• Die aktuell durch die Gemeinde ausgerichteten Unterstützungsbeiträge sind im Vergleich 

zu Nachbarsgemeinden tief, die anspruchsvolle und wertvolle Kinder- und Jugendarbeit 

wird – abgesehen von ein paar wenigen Vereinen – nur wenig ästimiert. Die Beurteilung, 

welcher Verein wie viel erhält, erfolgt zudem situativ und punktuell. Dies kann zu einer 

ungleichen Gewichtung oder einer Bevorzugung oder Benachteiligung einzelner Vereine 

führen. 

• Die jährlich eingesetzten finanziellen Mittel sollen einfach fixiert und budgetiert werden 

können. Der Verteilschlüssel soll möglichst föderalistisch durch alle Empfänger 

gleichermassen bestimmt werden. 
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Ursula Longatti Laura Weidmann Ernst Jucker 

Präsidentin EVP Pfäffikon Mitglied JEVP ZH/EVP Pfäffikon Mitglied EVP Pfäffikon 

 


